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Index

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §10 Abs4 Z2;

Rechtssatz

Eine in der Vergangenheit erwiesene Neigung zu Kurzschlusshandlungen schließt die Eignung der Beschwerdeführerin

als Zollwachebeamtin in Anbetracht der von den bewa<neten Zollorganen wahrzunehmenden Aufgaben und der mit

dem Führen einer Dienstwa<e und dem allfälligen Wa<engebrauch verbundenen erhöhten Verantwortung aus. Dass

sich der Gesundheitszustand der Beschwerdeführerin zwischenzeitig so weit stabilisiert habe, dass sie wieder in der

Lage sei, ihren Dienst zu verrichten, ist für die Beurteilung, ob die Beschwerdeführerin in das de@nitive

Dienstverhältnis zu übernehmen ist, nicht entscheidend.
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